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Kapazitäten übernehmen. Unter diesen ressourcengebundenen Voraussetzungen kann die 
KVÜ, eine entsprechende Ausweisung des zu überwachenden Fußgängerbereichs 
vorausgesetzt, das widerrechtliche Einfahren in die Fußgängerzone ahnden. Anderweitige 
Möglichkeiten zur Überwachung des fließenden Verkehrs außerhalb des Be-reichs der 
Fußgängerzone, etwa von Durchfahrts- oder Abbiegeverboten, sind nach den Vorgaben der 
Zuständigkeitsverordnung nicht dem Verantwortungsbereich der Gemein-den übertragen, 
weshalb die KVÜ darüber hinaus nicht tätig werden kann. 
 
Der Antrag des Bezirksausschusses ist damit satzungsgemäß erledigt. 
 
 
 
Ihr Mobilitätsreferat 
 

II. über das DMS (E-Akte) an MOR-GL5 
mit der Bitte um Abschluss des RIS und DMS-Vorganges 

III. Ablage bei MOR-GL5 
 




